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zu dem Bebauungsplan Herne
für den Berelch Flottmann-,
ItAm Westbachrt

Nr. 51 - 1. Anderung
Atthoffstraße und Straße

)

1. Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Der Bebaurargsplanbereich wird durch die Ostseite der Flottmannstraße, die

Nordseite d.er ALthoffstraße, die östliche r:nd südlIche Grenze des Grurdstücks
6er Gernarlqng Herrre, Flur 42, Flurstück 66, die südliche und östJ-lche Grenze der

Flur ,42, Flr-rrstücke 60 r:nA 64 r-nd der Nordseite der Straße 'rAm westbachrr be-
,naao l
ö r v . Ä A v :

Der räumliche Geltungsbereich ist in dem Bebaur:ngsplanentwurf nrit einem grauen

Rasterstrei fen gekemnzeichnet .

Rechtserundlage

D1e Stad.tverordnetenversanrnlung der Stad.t Herne hat rni*u Beschluß 'rom 8. Mai

1967 flir den Bereich zlischen cier Althoff- und Bachstraße, der Straße "Am
;'lestbachtt und d,er Flottnrannstraße dle Aufstell:ng Ces Bebauungsplanes Herne

Nr. 51 gemäß $ lo smaesbaugesetz (BBauc) vom 27. Jufi 1960 (8cts1. I. 5.141)

und am 9.9. t968 den aufgestellten Ertwurf dieses Bebauungsplanes als Sat-

zr:ng beschlossen. Dle landesbaubehörCe Rr:hr hat am 10.12.196E hierzu dle Geneh-
nigung erteilt und der Bebaurngsplan Herne Nr. 51 ist seit dem 5. 2. L969
'rerbindliches Ortsrecht .

$1 mauC verpfliehtet die Gemeinde, daß j-hre Bauleitplanung den sozialen Be-
dürfir-issen u:d den Wohnbed.ünfni.ssen, der Gesr-uedheit und der Slcherheit der

BevöIkerr:ng zu dienen hat. Die Bauleitptanung soll die städtebauliche Elt-
wi-ckltng ordnen rrnd d.ie sonstige Nutzr.ueg von Grundstücken vorbereiten urd
leiten. Diesen Zwecken Ce* dient der Bebauungsplan I'fr. 51, lnsbesondere aber
d.ie Aufstellung des Bebaur.rngsplanes Herne lV. 57/L. iuaaen-lrg-

Allgemeines

Der Berelch d.es aufzustelLenden Bebaur::ngsplanes besteht in der Hauptsache
aus dem 6.1oo qm großen Grundstück Fturstüct< 65. Im Zuge der Ver:vrirkliehung
d.es rechtsgültigen Bebauungsplanes Nr. 51 haben sich zwischenzeitlich not-
wendige Äaderungen in der Planung der Bebauung an der Flottrnarmstraße ergeben.
Diese enford,ern elne Anderr:ng der rechtsverbindlichen Festsetzungen des Be-
baur-rrgsplanes Nr. 51 und zr*ar für den oben nä?rer bezeichneten Planbereich.
Der F;xtwurf des Bebauungsplanes t'Ir. 51,/1. ÄnOerung sieht daher anstelle der
bisherigen Festsetzungen in dem ausgewlesenen reinen Wohngebiet (I^IR) an der

z

- 2 -



YL

1 .

Ftottmannstraße Ieciiglich eine .inderung der leschoßzakrlen in der ,,leise vor,
daß hier elne 2- bis 4- und eine 7-geschossige Bauweise festgesetzt wirC,
wobei gleichzei+,1g die neue Baunutzungsverordnung (Bau IMO) vom 25.if.1968
(eCAf. I S. 12lB) durch eine Änderung der Grundflächenzalrl (cRZ) lFt€t+'
von 0,j nunmehr auf 0,4 und der Geschoßflächenzakrl (CfZ) sls*€*f' von l,O
auf 112 berüeksichtlgt wer"den solL. Ferner sollen d1e festgesetzten Keller-
garagen in Fortfall konr:men r-u:d daftir mittels fmaerung der westlichen Bauge-
bietsgrenze dle aufgew-iesene Gemeinsehaftsgaragenfläche urter Inanspruch-
nahme elner Ib1lf1äche des Nachbargrundstücks Flurstück 56 erweiterb werden.
fm Hlnbj-tck auf die immermehr verstZirkbe Forderr:ng auf Unrreltschrlcz so1l
mit dleser l4aßnahme ein/ bedeutend rrrhi,geres rl:d gesünderetc i'iohnen der
Kinftigen Bewohner erreicht werden, als dies bei Cen auf der Hauptwohnseite
der geplanten Gebäude ursprüngllch ausgewlesenen lGllergaragen der FaIl ge-
wesen wäre. Ansonsten werden dle in dem Bebauungsplan Nr. 51 getroffenen
Festsetzungen 1nr wesentlichen beibehalten.

Die überbaubaren Gn:ndstücksflächen sind jewells durch die festgesetzten
Baugrenzen- und -llnien gemäß $ 2J gau liVO bestlmrrt, wobei dle tsaullnien
zwlngend eingehalten werden müssen. Dle baullche Ausnutzbarkej.t des Grund-
stückes Flurstüek 65 ist nur im Rah.nen der gemäß $ 17 Bau NVO bestinrrten
Ausnutzr:ngszifferre, hiermlt Grund- und GeschoßflächenzakrLen bestirnrct, nnög-
lich. Die einzelnen Geschoßzahlen sind nieht zwingend festgesetzt. AIs
Daehformen slnd nur Flachdächer vorgeschrieben.

Dle ErschU.eßung des PLanbereiches erfolgt von der Flottnrannstraße aus. Die
Brtwässerung wlrd über di.e l{analisatlon dj.eser Straße durehgeflihrt. Elne
Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist durch <iie Buslinie in der
Slottmannstraße selbst gegeben, Värrend die seelsorgerische Betreur.ng der
<i.infbigen Bewohner durch die in der llä?re si.ch befindlichen Kirchengemeinden
in der Ltrbherstraße (evang.) rlr:'d der Altenhöfenerstraße (t<attr.) gewährleisiet
ist, ist die schulische Betreuung durch die Hauptschule am Hölkeskarnpring,
dle Gemeinschafbsgru:dschule und die l{ath. Gn:ndsehule an der Flottmannstraße
si chergestel l t .

l4aßnahnen zur Ondnung d.es GrunC und Bodens

Zur D.rchfirhrurg des Bebaur.argsolanes Nr. 5lA. Anaerr:ng werd.en voraussichtlich
besondere bodenordnende Maßnahmen nicht erforderllch. l^ierden Jedoch Grenzre-
gel-u:gen erford.erlleh, so find.et hiert-ür das Verfalrren nach $ EO ff BBauG An-
wendung. Grundstücksflächen, die frjr öffentliche Zwecke vorgesehen sind, sollen
in das Elgentun der Stadt Herne übergehen. Bei Inanspruchnahme dieser Fläehen
findet das E:teignungsverfahren nach $$ 85 ff statt.

Al1e Clese ltlaßnahmen werden jedoch nur dann durchgefi.ltrrt, wenn die geplanten
Itlaßnahmen des Bebauungsplanes nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht zu irag-
baren Bedlngungen im l'/ege fYeier Vereinbarungen durchgefu?rrt werden könr:.en.

Detschädigungen

Eventuelle Ertschädigulgsansprüche werden nach $$ 4o ir BBauG geregelt.

I.fncf cn

Für die im Bebauungsplan Nr. 51 vorgesehenen städtebaulichen l{aßnahmen werd.en
der Stadt Herr:e voraussichtlich fi.ir den Straßenausbau, die Fia,nalisation r.:nd



den Grunden^lerb die
entstehen.
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Der Entrvr:rf d.es Bebaurrngsplanes Herne Nr. iL/L. Är:d.erw€, bestehend aus
I i{auptblatt, der Begrändung und dem zugehörl3en, aufzuheberrden tsebauungs--
plan Nr. 5I - Flottmann -, Althoff-, 3achstraße und Straße "An ilestbach'r
vom 6. 2. L969, hat gemäß $ 2 Rus. 6 gr.rnaesbar:gesetz vom 2).  6.  i960 Jecer.
f ,  S. 141) auf dle Dauer eines Monats in der Zelt  vom 14. B. L972 bis 15.9.L972
elnscirlleßllch zu jederrna:rns Elnslcht öffentllch ausgehangen.

Herne, den 18, Sept. L972 Der Oberstadtdirektor


